
 

 

Beschlüsse der 51. ordentlichen, 

öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

 

vom 09.04.2015, 20.00 Uhr, 
unter dem Vorsitz von Bürgermeister Nikolaus Manzl, 

im Großen Sitzungssaal der Gemeinde Ellmau. 
  
 
Weiters anwesend: 

Bgm.-StV. Sebastian Bucher  
GV Martin Wieser  
GR Ing. Gerhard Erber  
GR Alexandra Sollerer  
GR Josef Werlberger  
GR Erich Bürger  
GR Franz Gimplinger  
GV Gerhard Schermer  
GR Markus Kröll  
GR Josef Thaler  
GR Thomas Niederstrasser  
GR Rudi Exenberger 
GR-Ersatzmitglied Johann Haselsberger 
GR-Ersatzmitglied Andreas Schmiedhofer 

 

  
  
 

Schriftführer: MMag. Christoph Wagner 
 
Entschuldigt abwesend: 

GV Dr. Georg Leitner 
GR Andrea Schaffer-Berger 
 
Unentschuldigt abwesend: 
--- 

 
 

Tagesordnung 
 

öffentlicher Teil 
 

1. Genehmigung des Protokolls der 50. Gemeinderatssitzung vom 12.03.2015 
2. Berichte des Bürgermeisters und der Ausschüsse 
3. Förderansuchen - Sängerrunde Gesangsverein Ellmau 
4. Straßeninteressentschaft Rohrmosweg - Genehmigung Jahresvoranschlag 

2015 
5. Straßeninteressentschaft Foidstätt-Scheibenweg - Gemeindeanteil 
6. Verwendung altes Rüstfahrzeug - Förderprojekt Vukovar 
7. Teilnahme Stipendiensystem - International School Kufstein 
8. An-, Auf- und Umbau Kaiserbad - Errichtung Kletterwand 
9. Änderung Flächenwidmungsplan, Gp. 1538/1, Josef und Anna Treichl 
10. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 



 

nicht-öffentlicher Teil 
 

11. Genehmigung des Protokolls des nicht-öffentlichen Teils der 50. 
Gemeinderatssitzung vom 12.03.2015 

12. Grundsatzbeschluss - Projekt Dr. Braito/Spar AG am Postbauerfeld 
13. Personelles 

 
 
 
 
 

öffentlicher Teil 
 
ad 1.) Genehmigung des 50. Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 12.03.2015 

 
ad 2.) Berichte des Bürgermeisters und der Ausschüsse 

 
 
ad 3.) Förderansuchen - Sängerrunde Gesangsverein Ellmau 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt nach kurzer Diskussion mit 15:0 Stimmen der Sängerrunde 
Gesangsverein Ellmau eine Förderung in Höhe von € 1.000,- zu gewähren. 
 
 
ad 4.) Straßeninteressentschaft Rohrmosweg - Genehmigung Jahresvoranschlag 

2015 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt mit 15:0 Stimmen, den Jahresvoranschlag 2015 der 
Straßeninteressentschaft Rohrmosweg mit einem Gemeindeanteil von € 5.807,25 zu 
genehmigen. 
 
 

Ad 5.)  Straßeninteressentschaft Foidstätt-Scheibenweg – Gemeindeanteil 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt mit 15:0 Stimmen, den Gemeindeanteil der 
Straßeninteressentschaft Rohrmosweg in Höhe von € 141,75,-- zu genehmigen. 
 

 
ad 6.) Verwendung altes Rüstfahrzeug - Förderprojekt  

 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt über Antrag des Bürgermeisters mit 12:3 Stimmen 
(Gegenstimmen GV Gerhard Schermer, GR Markus Kröll und GR-Ersatzmitglied Johann 
Haselsberger), dass das alte Rüstfahrzeug der FF Ellmau im Zuge des Förderprojektes der 
Feuerwehr Babaina Greda zur Verfügung gestellt werden soll. 
 
 
 



 

Ad 7.) Teilnahme Stipendiensystem – International School Kufstein 
 
Gem. § 38 Abs. 2 TGO von der Tagesordnung anberaumt.  

 
 
ad 8.) An-, Auf- und Umbau Kaiserbad - Errichtung Kletterwand 

 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt über Antrag des Bürgermeisters mit 14:1 Stimmen 
(Gegenstimme GR Josef Thaler), dass im Zuge des An-, Auf- und Umbau des Kaiserbades 
die Erweiterung der Kletterhalle gemäß Grobplanung von Planwerker Holzerber mit einer 40 
% Kostenbeteiligung ausgeführt werden sollte.  
 
 
 
ad 9.) Änderung Flächenwidmungsplan, Gp. 1538/1, Josef und Anna Treichl 

 
Beschluss: 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt über Antrag des Bürgermeisters mit 15:0 
Stimmen gemäß § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 – 
TROG 2011, LGBl. Nr. 56, und § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2006 – 
TROG 2006, LGBl. Nr. 27, den von Filzer.Freudenschuß ZT OG, Dr. Franz Stumpfstraße 7, 
6300 Wörgl, ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes und 
zwar,  
 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 1538/1 von derzeit Freiland in 
Wohngebiet W gemäß § 38 Abs. 1 TROG 2011. Aufhebung der Kenntlichmachung 
eines Bestehenden örtlichen Verkehrsweges VO gemäß § 53 Abs. 3 TROG 2011 in 
diesem Bereich. 

durch vier Wochen hindurch vom 13.04.2015 bis 12.05.2015 zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufzulegen, sowie 

2. gleichzeitig gemäß § 113 Abs. 3 iVm 70 Abs. 1 lit. a TROG 2011 den Beschluss über die 
dem Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes zu fassen. 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person 
oder Stelle abgegeben wird. 

 
ad 10.) Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 
 

nicht-öffentlicher Teil 
 


